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Bezirk Schwaben 

 

Bezirkseinheitlicher Ablaufplan  

bei Gewaltvorfällen  

gegen SR/innen und SRA/innen 

(Version für SR/innen) 

 

1.  Definitionen und Folgen 

▪ Gewalt gegen SR/innen und SRA/innen = körperliche Angriffe (z.B. Karte aus der Hand 

schlagen, Stoßen, Treten, Anrempeln, Spucken, Flüssigkeiten auf SR/innen und/oder 

SRA/innen, Wurfvergehen) 

▪ Gewalt gegen SR/innen und SRA/innen = immer Spielabbruch (es gibt keine Op-

tion zur Fortsetzung des Spiels!) 

▪ Gewaltandrohung, Rassismus und versuchte Gewalt gegen SR/innen und SRA/innen 

kann je nach Einzelfall zu einem Spielabbruch führen 

 

 

2. Maßnahmen vor Ort bzw. unmittelbar nach dem Vorfall 

▪ schnellstmögliche telefonische Kontaktaufnahme durch die/den betroffenen SR/in bzw. 

im SR-Team durch den/die Teamleader/in mit ihrem/seinem Obmann 

▪ wer als SR/in als Zuschauer Zeuge eines solchen Vorfalls wird, informiert schnellstmög-

lich ihren/seinen Obmann und unterstützt die/den SR/in bzw. das SR-Team vor Ort 

▪ Kontaktaufnahme durch den/die SR/in bzw. im SR-Team durch den/die Teamleader/in 

zur Polizei insbesondere bei offensichtlichen Verletzungen, Notwendigkeit der Täter-

feststellung, akuter Bedrohungssituation, Gefahr für körperliche Unversehrtheit und Ge-

waltausschreitungen 
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3. Maßnahmen nach Verlassen des Sportgeländes 

▪ Abstimmung zwischen Obmann und SR/in bezüglich der notwendigen Meldung 

▪ Entwurf der Meldung der/des SR/in geht an den Obmann und BSO  

▪ Im Spielberichtsbogen wird beim Spielergebnis zwingend die Auswahl „Spielab-

bruch“ getroffen: 

 

▪ Im Spielberichtsbogen wird zudem zwingend der Haken bei "Gewaltvorfall" ge-

setzt (zusätzlich zur Meldung): 
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▪ Freigabe des ESB und Versand der Meldung durch die/den SR/in erst nach Frei-

gabe durch den Obmann 

▪ Keine Stellungnahme an Dritte oder Presse ohne Rücksprache mit Obmann 

▪ SR/in, Obmann und BSO sowie ggf. Erziehungsberechtigte des/der SR/in stimmen 

Strafanzeige ab (sollten die/der SR/in oder die Erziehungsberechtigten keine Strafan-

zeige wünschen, bleibt eine eigenständige Strafanzeige durch den BSA Schwaben aus-

drücklich vorbehalten) 

 

 

4. Während des Sportgerichtsverfahrens 

▪ SR/in informiert Obmann über jede eingehende Stellungnahme der Vereine oder sons-

tige Nachrichten des Sportgerichts 

▪ Weitere Stellungnahmen der/des SR/in nur nach Freigabe durch den Obmann 
 


